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AUSLÄNDER- UND PASSAMT 
FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN 

Städtle 38 | Postfach 684 | 9490 Vaduz | Liechtenstein | T +423 236 61 41 | F +423 236 61 66 | bewilligungen.apa@llv.li | www.apa.llv.li

Bestätigung / Bewilligung für eine

grenzüberschreitende Dienstleistungserbringung (GDL) 

Angaben zum Unternehmen, das eine Dienstleistung in Liechtenstein erbringen möchte 
(Angaben der Hauptniederlassung bei Firmen/Unternehmen aus der Schweiz, sofern das Unternehmen über mehrere Zweignie-
derlassungen in der Schweiz verfügt) 

Name der Firma / des Unternehmens * PEID (RE-Einheit) * 

Wirtschaftszweig *

Strasse * Hausnummer 

Kanton / Bundesland * Postleitzahl * Ort * Land * 

Kontaktperson bzw. verantwortliche Person * 

Telefon * Fax 

E-Mail * 

Zweigniederlassung in Liechtenstein vorhanden * 

ja ☐ nein ☐

Name und Adresse der Zweigniederlassung 

Angaben zum Auftraggeber in Liechtenstein
Name (bei natürlichen Personen) / Firma (bei Einzelunternehmen und juristischen Personen) * 

Einsatzadresse in Liechtenstein
Strasse * Hausnummer * 

Postleitzahl * Ort * 

Kontaktperson in Liechtenstein am Einsatzort * 

Telefon * Fax 

E-Mail * 

Version 09.06.2020 



2/8 

Bemerkungen / schriftliche Begründung für Notfalleinsätze

Der Gesuchsteller bestätigt hiermit,

☐ korrekte und wahrheitsgetreue Angaben gemacht zu haben; 

☐ dass er die gemeldeten Personen über die Einreichung dieses Formulars informiert hat; 

☐ dass er sich verpflichtet, die gewerbe- und gesundheitspolizeilichen sowie andere Meldepflichtigen

und mit der Berufsausübung verbundene Auflagen einzuhalten;

☐ die Lohn- und Protokollvereinbarungen bzw. die Mindestlohnrichtlinien der Liechtensteinischen 

Industrie- und Handelskammer (LIHK) oder die allgemein verbindlichen Mindestlohnrichtlinien der 

Zentralen Paritätischen Kommission (siehe www.zpk.li) einzuhalten; 

☐ dass er von einer möglichen bestehenden Mehrwertsteuerpflicht aufgrund der im Fürstentum

Liechtenstein und / oder in der Schweiz erbrachten Leistungen Kenntnis genommen hat. 

Wer durch falsche Angaben oder Verschweigen die Behörden im Melde- bzw. Bewilligungsverfahren täuscht, kann 

gemäss Art. 65 Abs. 1 des Personenfreizügigkeitsgesetzes (PFZG, LGBl. 2009 Nr. 348) mit einer Busse oder mit einer 

Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr sanktioniert werden.

Ort, Datum Unterschrift des Unternehmens

Die Einsatznummer wird nach Bearbeitung des Ausländer- und Passamtes vergeben und hier 
eingetragen. Diese Einsatznummer ist bei jeder Mutation oder Stornierung anzugeben.

Die Einsatznummer dieses Antrages lautet Unterschrift Ausländer- und Passamt

Prüfung des volkswirtschaftlichen Interesses für Unternehmen mit Sitz in der Schweiz

Mit der Gesuchseinreichung um eine Bewilligung ab dem 91. respektive ab dem 121. Tag (für Unternehmen mit Sitz

im Kanton St. Gallen oder Graubünden) erteilen Sie dem Ausländer- und Passamt (APA) automatisch den Auftrag, die

Prüfung des volkswirtschaftlichen Interesses beim Amt für Volkswirtschaft (AVW) in die Wege zu leiten. Die Prüfung

wird nach Art. 10 Abs. 1 Bst. 1b der Gebührenverordnung (LGBl. 2011 Nr. 440) mit CHF 100.-- verrechnet, unabhängig 

des Ausgangs dieses Prüfungsverfahrens.

Wichtiger Hinweis

Das entsendete Personal ist beim Einsatz im Fürstentum Liechtenstein dazu verpflichtet, Bestätigungen und Bewilli-

gungen vom Ausländer- und Passamt sowie die in der Bestätigung/Bewilligung erwähnten Dokumente (Pass, ID, Auf-

enthaltstitel) im Original bei sich zu haben. Bei einer Kontrolle durch die Zentrale Paritätische Kommission (ZPK) oder

durch eine Behörde sind diese Dokumente im Original vorzuweisen. 
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Personalien und Angaben zum selbständigen Dienstleistungserbringer  bzw. zur entsendeten Person 
Nachname gemäss gültigem Pass oder gültiger ID * Vorname gemäss gültigem Pass oder gültiger ID *

Geburtsdatum * AHV bzw. Sozialversicherungsnummer im Wohnsitzland * Staatsangehörigkeit * 

Strasse * Hausnummer * 

Postleitzahl * Ort * Wohnsitzland * 

Art des gültigen Dokuments (Pass oder ID) * vollständige Dokumentennummer des Passes oder der ID * 

Gültigkeitsdauer des Dokuments * ausstellende Behörde * 

Ist ein gültiger Aufenthaltstitel aus der Schweiz bzw. aus EU/EWR vorhanden? ja ☐ nein ☐

Art des Aufenthaltstitels Gültigkeitsdauer des Aufenthaltstitels

Dokumentennummer des Aufenthaltstitels ausstellendes Land des Aufenthaltstitels

Einsatzdauer von: * bis: * 

Ausgeübte Tätigkeit * Berufliche Qualifikation *

Gewerbe * Bruttostundenlohn in CHF *

Ist die Person direkt beim Unternehmen angestellt? * ja ☐ nein ☐

Wenn nein, wo ist der Sitz des Personalverleihunternehmens des geliehenen Personals? Liechtenstein ☐

Schweiz ☐

EU / EWR ☐

Ist eine Übernachtung (nach 90 Tagen) in Liechtenstein erwünscht? ja ☐ nein ☐

Vollständige Adresse in Liechtenstein während der Dauer der Dienstleistungserbringung (Strasse, Hnr., Plz, Ort) 

Dieser Teil ist vom Ausländer- und Passamt auszufüllen. Nur gültig mit Stempel!

☐ GDL Einsatz wird bestätigt

Die GDL-Bestätigung ist nur auf den im Formular

angegebenen Einsatzort zulässig.

☐ GDL Bewilligung wird erteilt 

Die GDL-Bewilligung ist nur auf dem im Formular 

angegebenen Einsatzort zulässig.

☐ Einsatz wird verweigert ☐ GDL Bewilligung wird abgelehnt

Begründung für die Ablehnung / Verweigerung: Bestätigung / Bewilligung gültig ab:

Ort, Datum Unterschrift und Stempel Ausländer- und Passamt
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Personalien und Angaben zum selbständigen Dienstleistungserbringer  bzw. zur entsendeten Person 
Nachname gemäss gültigem Pass oder gültiger ID * Vorname gemäss gültigem Pass oder gültiger ID *

Geburtsdatum * AHV bzw. Sozialversicherungsnummer im Wohnsitzland * Staatsangehörigkeit * 

Strasse * Hausnummer * 

Postleitzahl * Ort * Wohnsitzland * 

Art des gültigen Dokuments (Pass oder ID) * vollständige Dokumentennummer des Passes oder der ID * 

Gültigkeitsdauer des Dokuments * ausstellende Behörde * 

Ist ein gültiger Aufenthaltstitel aus der Schweiz bzw. aus EU/EWR vorhanden? ja ☐ nein ☐

Art des Aufenthaltstitels Gültigkeitsdauer des Aufenthaltstitels

Dokumentennummer des Aufenthaltstitels ausstellendes Land des Aufenthaltstitels

Einsatzdauer von: * bis: * 

Ausgeübte Tätigkeit * Berufliche Qualifikation *

Gewerbe * Bruttostundenlohn in CHF *

Ist die Person direkt beim Unternehmen angestellt? * ja ☐ nein ☐

Wenn nein, wo ist der Sitz des Personalverleihunternehmens des geliehenen Personals? Liechtenstein ☐

Schweiz ☐

EU / EWR ☐

Ist eine Übernachtung (nach 90 Tagen) in Liechtenstein erwünscht? ja ☐ nein ☐

Vollständige Adresse in Liechtenstein während der Dauer der Dienstleistungserbringung (Strasse, Hnr., Plz, Ort) 

Dieser Teil ist vom Ausländer- und Passamt auszufüllen. Nur gültig mit Stempel!

☐ GDL Einsatz wird bestätigt

Die GDL-Bestätigung ist nur auf den im Formular

angegebenen Einsatzort zulässig.

☐ GDL Bewilligung wird erteilt 

Die GDL-Bewilligung ist nur auf dem im Formular 

angegebenen Einsatzort zulässig.

☐ Einsatz wird verweigert ☐ GDL Bewilligung wird abgelehnt

Begründung für die Ablehnung / Verweigerung: Bestätigung / Bewilligung gültig ab:

Ort, Datum Unterschrift und Stempel Ausländer- und Passamt
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Personalien und Angaben zum selbständigen Dienstleistungserbringer  bzw. zur entsendeten Person 
Nachname gemäss gültigem Pass oder gültiger ID * Vorname gemäss gültigem Pass oder gültiger ID *

Geburtsdatum * AHV bzw. Sozialversicherungsnummer im Wohnsitzland * Staatsangehörigkeit * 

Strasse * Hausnummer * 

Postleitzahl * Ort * Wohnsitzland * 

Art des gültigen Dokuments (Pass oder ID) * vollständige Dokumentennummer des Passes oder der ID * 

Gültigkeitsdauer des Dokuments * ausstellende Behörde * 

Ist ein gültiger Aufenthaltstitel aus der Schweiz bzw. aus EU/EWR vorhanden? ja ☐ nein ☐

Art des Aufenthaltstitels Gültigkeitsdauer des Aufenthaltstitels

Dokumentennummer des Aufenthaltstitels ausstellendes Land des Aufenthaltstitels

Einsatzdauer von: * bis: * 

Ausgeübte Tätigkeit * Berufliche Qualifikation *

Gewerbe * Bruttostundenlohn in CHF *

Ist die Person direkt beim Unternehmen angestellt? * ja ☐ nein ☐

Wenn nein, wo ist der Sitz des Personalverleihunternehmens des geliehenen Personals? Liechtenstein ☐

Schweiz ☐

EU / EWR ☐

Ist eine Übernachtung (nach 90 Tagen) in Liechtenstein erwünscht? ja ☐ nein ☐

Vollständige Adresse in Liechtenstein während der Dauer der Dienstleistungserbringung (Strasse, Hnr., Plz, Ort) 

Dieser Teil ist vom Ausländer- und Passamt auszufüllen. Nur gültig mit Stempel!

☐ GDL Einsatz wird bestätigt

Die GDL-Bestätigung ist nur auf den im Formular

angegebenen Einsatzort zulässig.

☐ GDL Bewilligung wird erteilt 

Die GDL-Bewilligung ist nur auf dem im Formular 

angegebenen Einsatzort zulässig.

☐ Einsatz wird verweigert ☐ GDL Bewilligung wird abgelehnt

Begründung für die Ablehnung / Verweigerung: Bestätigung / Bewilligung gültig ab:

Ort, Datum Unterschrift und Stempel Ausländer- und Passamt
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Personalien und Angaben zum selbständigen Dienstleistungserbringer  bzw. zur entsendeten Person 
Nachname gemäss gültigem Pass oder gültiger ID * Vorname gemäss gültigem Pass oder gültiger ID *

Geburtsdatum * AHV bzw. Sozialversicherungsnummer im Wohnsitzland * Staatsangehörigkeit * 

Strasse * Hausnummer * 

Postleitzahl * Ort * Wohnsitzland * 

Art des gültigen Dokuments (Pass oder ID) * vollständige Dokumentennummer des Passes oder der ID * 

Gültigkeitsdauer des Dokuments * ausstellende Behörde * 

Ist ein gültiger Aufenthaltstitel aus der Schweiz bzw. aus EU/EWR vorhanden? ja ☐ nein ☐

Art des Aufenthaltstitels Gültigkeitsdauer des Aufenthaltstitels

Dokumentennummer des Aufenthaltstitels ausstellendes Land des Aufenthaltstitels

Einsatzdauer von: * bis: * 

Ausgeübte Tätigkeit * Berufliche Qualifikation *

Gewerbe * Bruttostundenlohn in CHF *

Ist die Person direkt beim Unternehmen angestellt? * ja ☐ nein ☐

Wenn nein, wo ist der Sitz des Personalverleihunternehmens des geliehenen Personals? Liechtenstein ☐

Schweiz ☐

EU / EWR ☐

Ist eine Übernachtung (nach 90 Tagen) in Liechtenstein erwünscht? ja ☐ nein ☐

Vollständige Adresse in Liechtenstein während der Dauer der Dienstleistungserbringung (Strasse, Hnr., Plz, Ort) 

Dieser Teil ist vom Ausländer- und Passamt auszufüllen. Nur gültig mit Stempel!

☐ GDL Einsatz wird bestätigt

Die GDL-Bestätigung ist nur auf den im Formular

angegebenen Einsatzort zulässig.

☐ GDL Bewilligung wird erteilt 

Die GDL-Bewilligung ist nur auf dem im Formular 

angegebenen Einsatzort zulässig.

☐ Einsatz wird verweigert ☐ GDL Bewilligung wird abgelehnt

Begründung für die Ablehnung / Verweigerung: Bestätigung / Bewilligung gültig ab:

Ort, Datum Unterschrift und Stempel Ausländer- und Passamt
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Personalien und Angaben zum selbständigen Dienstleistungserbringer  bzw. zur entsendeten Person 
Nachname gemäss gültigem Pass oder gültiger ID * Vorname gemäss gültigem Pass oder gültiger ID *

Geburtsdatum * AHV bzw. Sozialversicherungsnummer im Wohnsitzland * Staatsangehörigkeit * 

Strasse * Hausnummer * 

Postleitzahl * Ort * Wohnsitzland * 

Art des gültigen Dokuments (Pass oder ID) * vollständige Dokumentennummer des Passes oder der ID * 

Gültigkeitsdauer des Dokuments * ausstellende Behörde * 

Ist ein gültiger Aufenthaltstitel aus der Schweiz bzw. aus EU/EWR vorhanden? ja ☐ nein ☐

Art des Aufenthaltstitels Gültigkeitsdauer des Aufenthaltstitels

Dokumentennummer des Aufenthaltstitels ausstellendes Land des Aufenthaltstitels

Einsatzdauer von: * bis: * 

Ausgeübte Tätigkeit * Berufliche Qualifikation *

Gewerbe * Bruttostundenlohn in CHF *

Ist die Person direkt beim Unternehmen angestellt? * ja ☐ nein ☐

Wenn nein, wo ist der Sitz des Personalverleihunternehmens des geliehenen Personals? Liechtenstein ☐

Schweiz ☐

EU / EWR ☐

Ist eine Übernachtung (nach 90 Tagen) in Liechtenstein erwünscht? ja ☐ nein ☐

Vollständige Adresse in Liechtenstein während der Dauer der Dienstleistungserbringung (Strasse, Hnr., Plz, Ort) 

Dieser Teil ist vom Ausländer- und Passamt auszufüllen. Nur gültig mit Stempel!

☐ GDL Einsatz wird bestätigt

Die GDL-Bestätigung ist nur auf den im Formular

angegebenen Einsatzort zulässig.

☐ GDL Bewilligung wird erteilt 

Die GDL-Bewilligung ist nur auf dem im Formular 

angegebenen Einsatzort zulässig.

☐ Einsatz wird verweigert ☐ GDL Bewilligung wird abgelehnt

Begründung für die Ablehnung / Verweigerung: Bestätigung / Bewilligung gültig ab:

Ort, Datum Unterschrift und Stempel Ausländer- und Passamt
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Datenschutzbestimmungen

Mit der Unterschrift dieses Antrages erteilen Sie dem Ausländer- und Passamt die Zustimmung zum Datenaustausch

und Zusammenarbeit mit dem Amt für Volkswirtschaft (AVW) sowie mit der Zentralen Paritätischen Kommission

(ZPK). Eine Kopie dieser Bestätigung/Verweigerung bzw. Bewilligung/Ablehnung ergeht automatisch an die Zentrale

Paritätische Kommission (ZPK) und, je nach Art der Dienstleistungserbringung, an die zuständigen Behörden (Amt für

Volkswirtschaft, Finanzmarktaufsicht, Amt für Gesundheit etc.).

Personalverleih 

Der Einsatz von geliehenem Personal ist nur möglich, wenn der Sitz des Personalverleihunternehmens sowie der Sitz 

des Einsatzbetriebes in einem EU- oder EWR-Mitgliedsstaates sind oder das in der Schweiz ansässige Personalverleih-

unternehmen einen direkten Personalverleih in einem Einsatzbetrieb im Fürstentum Liechtenstein vornehmen möch-

te. Eine vom Amt für Volkswirtschaft ausgestellte AVG-Bewilligung ist im Falle von Personalverleih immer notwendig

und vorher einzuholen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter www.avw.llv.li.

Gebühren 

Grundsätzlich ist die elektronische Meldung der Dienstleistungserbringung bis zu 90 Tagen kostenlos. Für die Mel-

dung in Papierform wird für den erhöhten Arbeitsaufwand eine Gebühr nach Art. 13 Abs. 1 Bst. c der Verordnung 

über die Einhebung von Gebühren im Ausländerrecht (LGBl. 2011 Nr. 440) von CHF 40.-- pro Vorgang und Person 

verrechnet. 

Lediglich die elektronische Meldung bis zu 90 Tagen ist für Personalverleihunternehmen gemäss Art. 13 Abs. 1 Bst. a 

der Gebührenverordnung gebührenpflichtig. Die Gebühr beträgt pro entsendete Person sowie pro Bestätigung CHF

100.--. Für die Erteilung einer Bewilligung ab dem 91. Tag wird pro entsendete Person und pro Bewilligung laut Art. 10 

Abs. 1 Bst. 1a der Gebührenverordnung eine Gebühr von CHF 150.-- in Rechnung gestellt. Pro Person und pro Bestäti-

gung ist ab dem 91. Tag für Unternehmen mit Sitz im EWR nach Art. 13 Abs. 1 Bst. b der Gebührenverordnung eine 

Gebühr von CHF 100.-- zu verrechnen. 

Allgemeine Erläuterungen und Hinweise

EU/EWR Staatsangehörige sind Personen, die eine Staatsangehörigkeit eines EU- oder eines EWR-Staates besitzen. 

• Ein Einsatz ist nur möglich, wenn der EU-/EWR-Staatsangehörige über einen gültigen Pass oder über eine

gültige ID verfügt.

Schweizer Staatsangehörige sind Personen, die die Staatsangehörigkeit der Schweiz besitzen. 

• Ein Einsatz ist nur möglich, wenn der Schweizer Staatsangehörige über einen gültigen Pass oder über eine

gültige ID verfügt.

Angehörige eines Drittstaates bzw. Drittstaatsangehörige sind Personen, die weder eine Staatsangehörigkeit der EU 

bzw. des EWR noch der Schweiz besitzen 

• Drittstaatsangehörige müssen im Besitz eines gültigen und auf Dauer angelegten Aufenthaltstitels der

Schweiz oder EU/EWR sein. 

• Drittstaatsangehörige mit einem auf Dauer angelegten Aufenthaltstitel aus der Schweiz müssen seit mindes-

tens 12 Monaten in den Arbeitsmarkt integriert sein. 

• Ein Einsatz ist nur möglich, wenn der Drittstaatsangehörige über einen gültigen Pass und über einen gültigen

Aufenthaltstitel verfügt.
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